
ordneten, auch der fraktionslosen, ist zu gewährleisten. Hierzu 
gehören die Einrichtung und technische Ausrüstung von Büros 
und die Finanzierung von Mitarbeitern und des sachlichen Be
darfs.

Artikel 58

(1) Die Wahlprüfung ist Sache der Volkskammer. Gegen die 
Entscheidung der Volkskammer ist die Beschwerde beim Verfas
sungsgericht gegeben.

(2) Das Mandat endet bei Verlust der Wählbarkeit oder bei Ver
zicht. Ein Entzug des Mandats ist unzulässig.

Artikel 59

(1) Die Volkskammer und ihre Ausschüsse verhandeln öffent
lich. Die Öffentlichkeit kann in der Volkskammer mit Zweidrittel
mehrheit, in den Ausschüssen mit der Mehrheit der Mitglieder 
ausgeschlossen werden. Über den Antrag wird in nichtöffent
licher Sitzung entschieden.

(2) Die Volkskammer ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälf
te ihrer Mitglieder anwesend ist. Sie faßt ihre Beschlüsse mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit diese Verfas
sung nichts anderes bestimmt.

(3) Die Berichterstattung über die öffentlichen Sitzungen der 
Volkskammer und ihrer Ausschüsse und eine öffentlich zugäng
liche Dokumentation über Verlauf und Ergebnis der Sitzungen 
werden gewährleistet.Für wahrheitsgetreue Berichte über die 
Sitzungen kann niemand verantwortlich gemacht werden.

Artikel 60

(1) Die Volkskammer und ihre Ausschüsse können die Anwesen
heit jedes Mitgliedes der Regierung verlangen. Es muß der 
Volkskammer Rede und Antwort stehen.

(2) Die Mitglieder der Regierung und die Mitglieder der Länder
kammer haben Zutritt zu den Sitzungen der Volkskammer und 
ihrer Ausschüsse. Den Mitgliedern der Regierung und der Län-
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